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I.1. AUSGANGSSITUATION 
 
Die Gemeindeverwaltung Friedeburg hat uns im Ergebnis einer Ausschreibung im August 
2023 mit der Erstellung einer aktuellen Gebührenkalkulation der Gebühren für das Fried-
hofs- und Bestattungswesen beauftragt. Als Grundlage für die Erstellung dieser Kalkulation 
haben wir von der Verwaltung die Anlagebewertung für die Friedhofsanlagen zum 31.12.2022 
die Jahresrechnungen 2022, den Verwaltungshaushalt 2023, die Anzahl der Todesfälle der 
letzten 3 Jahre, die Erwerbsfälle und Wiedererwerbsfälle an Grabnutzungsrechten der Jahre 
202020 bis 2022 und die Kostenansätze für das Jahr 2023erhalten. 
 
Wir möchten uns bei Herrn Rahmann von der Gemeindeverwaltung für die bereitwillige Zu-
sammenstellung der erforderlichen Unterlagen und die gute Zusammenarbeit sehr herzlich 
bedanken. 
 
 
POITZ-KOMMUNALBERATUNG 
Schönbrunn, Februar 2024 

 
Frieder Poitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.2. ALLGEMEINES 
 
Die Gebührenkalkulation soll die ansatzfähigen Kosten ermitteln, die auf die Benutzer abge-
wälzt werden können. In der Kalkulation der Gebühren des Friedhofswesens hat die Kosten-
ermittlung und die Kalkulation der Grabnutzungsgebühren und der Bestattungsgebühren ge-
trennt zu erfolgen. 
 
Da die Friedhofsgebührensatzung sehr differenzierte Regelungen für die unterschiedlichen 
Grabnutzungen und übrige Gebühren enthält, ist kalkulatorisch ebenso differenziert vorzu-
gehen. Jede einzelne Gebühr ist kalkulatorisch in der Höhe als gerechtfertigt nachzuweisen. 
Der Kaufmann würde sagen, dass entsprechend viele Kostenstellen einzurichten sind. 
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I.3. RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Die vorliegende Gebührenkalkulation beruht auf § 5 Niedersächsisches Kommu-
nalabgabengesetz (NKAG). Unter einer Gebührenkalkulation ist die Gesamtheit der zur Er-
mittlung des Gebührensatzes vorgenommenen Berechnungen, Ermessens- und Wertent-
scheidungen sowohl auf der Kostenseite als auch auf der Leistungsseite zu verstehen.  
 
Nach § 5 NKAG erheben die Gemeinden für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen 
Benutzungsgebühren. Die Gebühren dürfen dabei höchstens so bemessen werden, dass die 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt 
werden (Kostenobergrenze). Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Ein-
richtung decken, jedoch nicht übersteigen. 
 
Weiterhin sind die laufenden Benutzungsgebühren im Friedhofs- und Bestattungswesens  
nach zu kalkulieren und auf ihre Kostendeckung hin zu überprüfen (§ 5 Abs. 2 Satz 3 NKAG). 
 
Zu den Kosten gehören auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleitungen, eine an-
gemessene Verzinsung des aufgewandten Anlagekapitals und Abschreibungen, die nach der 
mutmaßlichen Nutzungsdauer oder Leistungsmenge gleichmäßig zu bemessen sind. 
 
Die Gemeinde hat einen Kalkulationszeitraum von drei Jahren (2024 - 2026) gewählt. 
 
 
I.4. ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG 
 
Bei den 3 kommunalen Friedhöfen mit 2 Friedhofskapellen handelt es sich gemäß  der Fried-
hofssatzung der Samtgemeinde Friedeburg um eine öffentliche Einrichtung. 
 
 
I.5. ERMITTLUNG DER GEBÜHRENFÄHIGEN KOSTEN 
 
Folgende Kosten sind in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen: 
 
 Unterhaltungskosten 
 Betriebskosten 
 Abschreibungen  
 Kalkulatorische Zinsen 
 
Bei der Ermittlung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten 
wurde von einem Mittelwert aller Betriebskosten der letzten drei Jahre sowie von den Haus-
haltsansätzen für 2023 ausgegangen.  
 
 
 
Die den Kriegsgräbern zuzuordnenden Kosten wurden aus der Kalkulation eliminiert. Zu-
sätzlich dazu wurden die für die Kriegsgräberfürsorge erhaltenen Zuweisungen von den ver-
bleibenden Kosten abgesetzt.  
 
Bei den Vermögenswerten wurden die jährlichen Abschreibungen sowie die kalkulatorische 
Verzinsung der entsprechenden Restbuchwerte angesetzt. 
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a) Abschreibung/Auflösung 
 
Abschreibungen im Sinne des § 5 Abs.2 Satz 4 NKAG sind die Kosten der Wertminderung der 
Anlagegüter durch die der Leistungserstellung dienende Nutzung in einer bestimmten Perio-
de (OVG Lüneburg, Urteil vom v. 25.9.1980 - 3C 2/79 - KStZ 1981, 193, 194). Ausgangswert 
der Abschreibungen sind entweder die Anschaffungskosten oder die Wiederbeschaffungszeit-
werte. Die von uns durchgeführte Gebührenkalkulation wurde auf der Basis von Anschaf-
fungswerten bei der Nachkalkulation und in der Vorausschau durchgeführt. 
 
Abschreibungsfähig ist das Anlagegut auch insoweit, als es aus Beiträgen der Grundstücksei-
gentümer bzw. Zuschüssen Dritter finanziert wurde. Den Abschreibungen werden die unge-
kürzten Ausgangswerte zugrunde gelegt (OVG Lüneburg, Urteil vom 9.10.1990 - 9L 279/89). 
Bei der Festlegung der Abschreibungssätze hat sich die Samtgemeinde an Erfahrungswerten 
(AfA-Tabelle der Kommunalverwaltung in Niedersachsen) orientiert. 
 
 
b) Anlagekapitalverzinsung 
 
Den Kapitalzinsen wird das um Beiträge und Zuschüsse gekürzte Anlagekapital zugrundege-
legt. Dieses wiederum ergibt sich aus den um die Abschreibungen gekürzten Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten zuzüglich der Anschaffungskosten der Grundstücke. 
 
In dieser Gebührenkalkulation wurde in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung der Zins-
satz in Höhe von 4,0 % als Mittelwert zwischen Fremdkapitalzins und Eigenkapitalzins so-
wohl für die Nachkalkulation als auch für die Vorauskalkulation angesetzt. 
 
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen der sogenannten Restwert- und Durch-
schnittswertmethode. Wir haben die Restwertmethode angewandt. Die Restbuchwerte des 
Anlagekapitals wurden mit dem Zinssatz von 4,0 % multipliziert. 
 
Das unter Punkt 3. genannte Urteil des OVG vom 9.10.1990 verlangt die Restwertmethode. 
Die Rechtsprechung ist der Auffassung, dass die Durchschnittswertmethode "die Gebühren-
schuldner, die die Einrichtung in der zweiten Hälfte ihrer Lebensdauer in Anspruch nehmen, 
in unzulässiger Weise belastet." 
 
 
 
I.6. ERMESSENSENTSCHEIDUNGEN DES GEMEINDERATS 
 
Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich um ein Kontrollinstrument zur Überprüfung des 
Gebührensatzes als rechnerisches Endergebnis. Sie muss vom Ortsgesetzgeber bei der Be-
schlussfassung über die Höhe des Gebührensatzes gebilligt werden und dient als Nachweis 
darüber, dass der Ortsgesetzgeber das ihm eingeräumte Ermessen über die Höhe des Gebüh-
rensatzes fehlerfrei ausgeübt hat (OVG Lüneburg, Urteil vom 14.03.1989 - 9 L 64/89). Der 
Samtgemeinderat hat Ermessensentscheidungen in folgenden Bereichen zu treffen: 
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1. Gebührensatz 
 
1.1 Höhe der Gebührensätze 
1.2 Einführung von verschiedenen Gebührentatbeständen (Grabarten). 
 
2. Kalkulation 
 
2.1 Abschreibungsmethode (Brutto-, Nettomethode) 
2.2 Höhe der Abschreibungssätze 
 Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes 
 
 
3. Prognosen und Schätzungen 
 
Wenn genaue Ergebnisse über die Zukunft nicht bekannt sind, ist es Aufgabe des Gemeinde-
rats, hierüber Prognosen oder Schätzungen anzustellen. Für die vorliegende Gebührenkalku-
lation war dies in folgenden Bereichen der Fall: 
 
 
3.1 Geschätzte Anzahl der künftigen Todesfälle 
3.4 Die Kostenzuordnung in die einzelnen Bereiche der laufenden Benutzungsgebühren 

und der Grabnutzung 
3.5 Kostenzuordnung in den Bereichen der Aufbahrungsräume und Kühlzellen sowie der     

Aussegnungshallen 
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Gemeinde Friedeburg Kalkulation Gebühren

Friedhofs- und Bestattungswesen
Stand: 23.02.2024

1. Benutzungsgebühr Friedhofskapellen

Vorschlag

Festsetzung

Jährliche Benutzungsgebühr Friedhofskapellen 2024 1.242,24

Jährliche Benutzungsgebühr Friedhofskapellen 2025 1.129,32

Jährliche Benutzungsgebühr Friedhofskapellen 2026 1.141,96

Durchschnittliche Benutzungsgebühr Friedhofskapellen 2024-2026 1.171,17 300,00 300,00

2. Benutzungsgebühr Totenkammern

Vorschlag

Festsetzung

Jährliche Benutzungsgebühr Totenkammern 2024 630,78 210,26

Jährliche Benutzungsgebühr Totenkammern 2025 491,22 163,74

Jährliche Benutzungsgebühr Totenkammern 2026 496,44 165,48

Durchschn. Benutzungsgebühr Totenkammern 2024-2026 539,48 179,83 92,00 100,00

3. Benutzungsgebühr Glocken - Glockenspiele

Vorschlag

Festsetzung

Jährliche Benutzungsgebühr Glocken - Glockenspiele 2024 51,50

Jährliche Benutzungsgebühr Glocken - Glockenspiele 2025 30,50

Jährliche Benutzungsgebühr Glocken - Glockenspiele 2026 30,85

Durchschnittliche Benutzungsgebühr Glocken - Glockenspiele 2024-2026 37,62 27,00 30,00

4. Gebühr Grabherstellung Kinder

Vorschlag

Festsetzung

Jährliche Gebühr Grabherstellung Kinder 2024 403,03

Jährliche Gebühr Grabherstellung Kinder 2025 403,03

Jährliche Gebühr Grabherstellung Kinder 2026 403,03

Durchschnittliche Gebühr Grabherstellung Kinder 2024-2026 399,00 120,00 120,00

Ergebnisübersicht

Gebühr je 

Benutzung

Gebühr je Grab

Gebühr je 

Benutzung

Gebühr je 

Nutzungstag

Gebühr je 

Benutzung

bisherige 

Gebühr

bisherige 

Gebühr

bisherige 

Gebühr

bisherige 

Gebühr
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Gemeinde Friedeburg Kalkulation Gebühren

Friedhofs- und Bestattungswesen
Stand: 23.02.2024

Ergebnisübersicht

5. Gebühr Grabherstellung Erwachsene

Vorschlag

Festsetzung

Jährliche Gebühr Grabherstellung Erwachsene 2024 1.183,33

Jährliche Gebühr Grabherstellung Erwachsene 2025 1.183,33

Jährliche Gebühr Grabherstellung Erwachsene 2026 1.183,33

Durchschnittliche Gebühr Grabherstellung Erwachsene 2024-2026 1.183,33 400,00 420,00

6. Gebühr Grabherstellung Urnen

Vorschlag

Festsetzung

Jährliche Gebühr Grabherstellung Urnen 2024 394,32

Jährliche Gebühr Grabherstellung Urnen 2025 394,32

Jährliche Gebühr Grabherstellung Urnen 2026 394,32

Durchschnittliche Gebühr Grabherstellung Urnen 2024-2026 394,32 130,00 130,00

7. Grabnutzungsgebühren

Grabnutzungs- Verlängerungs- Vorschlag

gebühr geb. pro Jahr Festsetzung

Reihen- o. Einzelgräber, Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 878 343,20 450

Reihen- o. Einzelgräber, Personen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 1.449 566,40 700

Familiengrabstätten einstellig 2.897 1.132,80 1.200

Verlängerung Familiengrabstätten einstellig 97 37,80 40,00

Familiengrabstätten zweistellig 5.794 2.265,60 2.400

Verlängerung Familiengrabstätten zweistellig 193 75,60 80,00

Urnenreihengrabstellen 2.114 826,80 850

Verlängerung Urnenreihengrabstellen 106 41,40 42,50

anonyme Urnengrabstellen 529 344,00 400

halbanonyme Urnengrabstellen 529 344,00 400

anonyme Reihengrabstellen 1.449 944,00 1.200

halbanonyme Reihengrabstellen 1.449 944,00 1.200

Rasengräber mit Platte Erdbestattung 1.449 944,00 1.200

Rasengräber mit Platte Urnenbestattung 529 344,00 400

Baumbestattung Urnengräber 529 525

Grabart

Gebühr je Grab

Gebühr je Grab
bisherige 

Gebühr

bisherige 

Gebühr

bisherige 

Gebühr
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Gemeinde Friedeburg Kalkulation Gebühren
Friedhofs- und Bestattungswesen

Stand: 23.02.2024

Ermittlung der Anzahl neuer Nutzungsrechte 

Durch-
schnitt

Einzelgräber Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 0,3333

Einzelgräber Personen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 1 1 0,6667

Familiengräber (einstellige Grabstätte) 2 1 1,0000

Familiengräber (zweistellige Grabstätte) 1 2 2 1,6667

Urnengrabstellen 2 1 1 1,3333

anonyme Urnengrabstellen 7 5 7 6,3333

halbanonyme Urnengrabstelle 5 6 3 4,6667

anonyme Reihengrabstelle 2 0,6667

halbanonyme Reihengrabstelle 1 0,3333

Urnenrasengrab 8 8 10 8,6667

Reihenrasengrab 12 10 9 10,3333

Baumbestattung Urnengrab 3,0000

Summe 34 33 30 35,33

Grabart 2020 2021 2022

Seite 21



Gemeinde Friedeburg Kalkulation Gebühr
Friedhofs- und Bestattungswesen

Stand: 23.02.2024

Ermittlung der Verlängerungsjahre

Durch-
schnitt

Familiengräber (einstellige Grabstätte) 10 3,3333

Familiengräber (zweistellige Grabstätte) 80 50 80 70,0000

Urnengrabstellen 0,0000

Summe 90 50 80 73,3333

Grabart 2020 2021 2022

Seite 22
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BESCHLUSSANTRAG 
 
 
 
 
 
1. Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung über die Gebührensätze 

vorgelegten Kalkulation der Gebühren des Friedhofs- und Bestattungswesens vom Feb-
ruar 2024 zu. 

 
 
2. Der Gemeinderat stimmt den in der Kalkulation der Gebühren des Bestattungswesens 

aufgenommenen Gebührentatbeständen (Grabarten, Benutzungen) zu. 
 
 
3. Der Gemeinderat stimmt dem Bruttoverfahren als Abschreibungsmethode zu. 
 
 
4. Der Gemeinderat stimmt den in der Kalkulation der Gebühren des Friedhofs- und Be-

stattungswesens enthaltenen Abschreibungssätzen und Zinsätzen sowie der Verzin-
sungsmethode zu. 

 
 
5. Der Gemeinderat stimmt den Prognosen und Schätzungen wie der Anzahl der künftigen 

Todesfälle, den Kostenzuordnungen in die einzelnen Bereiche des Friedhofswesens, wie 
der Grabnutzung, der Nutzung der Friedhofskapellen, der Nutzung der Totenkammern 
und der Nutzung der Glocken bzw. Glockenspielen zu. 

 
 
6. Die Gemeinde Friedeburg unterhält auf ihrem Gemeindegebiet 3 Friedhöfe. Der Ge-

meinderat beschließt auch weiterhin einheitliche Gebühren zu erheben. 
 
 
7. Die Gemeinde Friedeburg unterhält auf ihrem Gemeindegebiet 2 Friedhofskapellen und 

3 Standorte von Totenkammern. Der Gemeinderat beschließt auch weiterhin einheitli-
che Gebühren zu erheben. 

 
 
8. Im Ergebnis der „Gebührenkalkulation des Friedhofs- und Bestattungswesens“ werden 

die in der Gebührenkalkulation ermittelten Gebühren als kostendeckende Gebühren-
obergrenzen ausdrücklich zur Kenntnis genommen. 
 


